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1. Geltung 
1.1.Diese Geschäftsbedingungen gelten 

zwischen uns (Brunner Hydraulik  
Service GmbH e.U.) und natürlichen 
und juristischen Personen (kurz Kun-
de) für das gegenständliche Rechtsge-
schäft sowie gegenüber unternehmeri-
schen Kunden auch für alle hinkünfti-
gen Geschäfte, selbst wenn im Einzel-
fall, insbesondere bei künftigen Er-
gänzungs- oder Folgeaufträgen 
darauf nicht ausdrücklich Bezug ge-
nommen wurde.  

1.2.Es gilt gegenüber unternehmerischen 
Kunden jeweils die bei Vertragsab-
schluss aktuelle Fassung unserer 
AGB, abrufbar auf unserer Homepage 
(www.brunnerhydraulik.at) und wur-
den diese auch an den Kunden über-
mittelt. 

1.3.Wir kontrahieren ausschließlich 
unter Zugrundelegung unserer AGB.  

1.4.Geschäftsbedingungen des Kun-
den oder Änderungen bzw. Ergän-
zungen unserer AGB bedürfen zu ihrer 
Geltung unserer ausdrücklichen – 
gegenüber unternehmerischen Kun-
den schriftlichen – Zustimmung. 

1.5.Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden auch dann nicht anerkannt, 
wenn wir ihnen nach Eingang bei uns 
nicht ausdrücklich widersprechen.  

2. Angebot/Vertragsabschluss 
2.1.Unsere Angebote sind unverbind-

lich. 
2.2.Zusagen, Zusicherungen und Garan-

tien unsererseits oder von diesen AGB 
abweichende Vereinbarungen im Zu-
sammenhang mit dem Vertragsab-
schluss werden gegenüber unterneh-
merischen Kunden erst durch unsere 
schriftliche Bestätigung verbindlich. 

2.3.In Katalogen, Preislisten, Prospekten, 
Anzeigen auf Messeständen, Rund-
schreiben, Werbeaussendungen oder 
anderen Medien (Informationsmate-
rial) angeführte Informationen über 
unsere Produkte und Leistungen, die 
nicht uns zuzurechnen sind, hat der 
Kunde – sofern der Kunde diese sei-
ner Entscheidung zur Beauftragung 
zugrunde legt – uns darzulegen. Dies-
falls können wir zu deren Richtigkeit 
Stellung nehmen. Verletzt der Kunde 
diese Obliegenheit, sind derartige 
Angaben unverbindlich, soweit diese 
nicht ausdrücklich – unternehmeri-
schen Kunden gegenüber schriftlich – 
zum Vertragsinhalt erklärt wurden. 

2.4.Kostenvoranschläge werden ohne 
Gewähr erstellt und sind entgeltlich. 
Verbraucher werden vor Erstellung 
des Kostenvoranschlages auf die 
Kostenpflicht hingewiesen. Erfolgt 
eine Beauftragung mit sämtlichen im 
Kostenvoranschlag umfassten Leis-
tungen, wird der gegenständlichen 
Rechnung das Entgelt für den Kosten-
voranschlag gutgeschrieben.  

3. Preise 
3.1.Preisangaben sind grundsätzlich 

nicht als Pauschalpreis zu verste-
hen.  

3.2.Für vom Kunden angeordnete Leis-
tungen, die im ursprünglichen Auf-
trag keine Deckung finden, besteht 
Anspruch auf angemessenes Entgelt. 

3.3.Preisangaben verstehen sich zuzüg-
lich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer und ab Lager. Verpa-
ckungs-, Transport-. Verladungs- und 
Versandkosten sowie Zoll und Versi-
cherung gehen zu Lasten des unter-
nehmerischen Kunden. Verbrauchern 
als Kunden gegenüber werden diese 
Kosten nur verrechnet, wenn dies 
einzelvertraglich ausverhandelt wurde. 
Wir sind nur bei ausdrücklicher Ver-
einbarung verpflichtet, Verpackung 
zurückzunehmen. 

3.4.Die fach- und umweltgerechte Ent-
sorgung von Altmaterial hat der Kun-
de zu veranlassen. Werden wir ge-
sondert hiermit beauftragt, ist dies 
vom Kunden zusätzlich im hierfür 
vereinbarten Ausmaß, mangels Ent-
geltsvereinbarung angemessen zu 
vergüten.  

3.5.Wir sind aus eigenem berechtigt, wie 
auch auf Antrag des Kunden verpflich-
tet, die vertraglich vereinbarten Ent-
gelte anzupassen, wenn Änderungen 
im Ausmaß von zumindest. 3 % hin-
sichtlich (a) der Lohnkosten durch 
Gesetz, Verordnung, Kollektivvertrag, 
Betriebsvereinbarungen oder (b) an-
derer zur Leistungserbringung not-
wendiger Kostenfaktoren wie Materi-
alkosten aufgrund von Empfehlungen 
der Paritätischen Kommissionen oder 
von Änderungen der nationalen bzw 
Weltmarktpreise für Rohstoffe, Ände-
rungen relevanter Wechselkurse etc. 
seit Vertragsabschluss eingetreten 
sind. Die Anpassung erfolgt in dem 
Ausmaß, in dem sich die tatsächlichen 
Herstellungskosten im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses ändern gegen-
über jenen im Zeitpunkt der tatsächli-
chen Leistungserbringung, sofern wir 
uns nicht in Verzug befinden. 

3.6.Das Entgelt bei Dauerschuldverhält-
nissen wird als wertgesichert nach 
dem VPI 2010 vereinbart und erfolgt 
dadurch eine Anpassung der Entgelte. 
Als Ausgangsbasis wird der Monat 
zugrunde gelegt, in dem der Vertrag 
abgeschlossen wurde.  

3.7.Verbrauchern als Kunden gegenüber 
erfolgt bei Änderung der Kosten eine 
Anpassung des Entgelts gemäß Punkt 
3.5 sowie bei Dauerschuldverhältnis-
sen gemäß Punkt 3.6 nur bei einzel-
vertraglicher Aushandlung, wenn die 
Leistung innerhalb von zwei Mona-
ten nach Vertragsabschluss zu erbrin-
gen ist. 

3.8.Bei Verrechnung nach Längenmaß 
wird die größte Länge zugrunde ge-
legt, dies sowohl bei schräg geschnit-
tenen und ausgeklinkten Profilen als 
auch bei gebogenen Profilen, Rohren, 
Schläuchen, Handläufen und dgl. 
sowie bei Stiegen-, Balkon- und 
Schutzgeländern, Einfriedungen und 
dgl. Bei Verrechnung eines Flächen-
maßes wird stets das kleinste, die 
ausgeführte Fläche umschreibende 
Rechteck zugrunde gelegt. Die Ver-
rechnung nach Gewicht erfolgt durch 
Wägung. Ist eine Wägung nicht mög-
lich, ist das Handelsgewicht maßgeb-
lich. Für Formstahl und Profile ist das 
Handelsgewicht, für Stahlblech und 
Bandstahl sind je mm der Materialdi-
cke 80 N/m² anzusetzen; die Walztole-
ranz ist jeweils enthalten.  

4. Beigestellte Ware 
4.1.Solche vom Kunden beigestellte 

Geräte und sonstige Materialien sind 
nicht Gegenstand von Gewährleis-
tung. 

4.2.Die Qualität und Betriebsbereitschaft 
von Beistellungen liegt in der Verant-
wortung des Kunden. 

5. Zahlung 
5.1.Ein Drittel des Entgeltes wird bei 

Vertragsabschluss, ein Drittel bei Leis-
tungsbeginn und der Rest nach Leis-
tungsfertigstellung fällig.  

5.2.Die Berechtigung zu einem Skonto-
abzug bedarf einer ausdrücklichen, 
gegenüber unternehmerischen Kun-
den schriftlichen – Vereinbarung.  

5.3.Vom Kunden vorgenommene Zah-
lungswidmungen auf Überweisungs-
belegen sind für uns nicht verbindlich. 

5.4.Gegenüber Unternehmern als Kun-
den sind wir gemäß § 456 UGB bei 
verschuldetem Zahlungsverzug dazu 
berechtigt, 9,2 % Punkte über dem 
Basiszinssatz zu berechnen. Gegen-
über Verbrauchern berechnen wir 
einen Zinssatz iHv 4%.  

5.5.Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten, 
gegenüber Verbrauchern als Kunden 
jedoch nur, wenn dies im Einzelnen 
ausgehandelt wird.  

5.6.Kommt der unternehmerische Kunde 
im Rahmen anderer mit uns beste-
hender Vertragsverhältnisse in Zah-
lungsverzug, so sind wir berechtigt, 
die Erfüllung unserer Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag bis zur Erfüllung 
durch den Kunden einzustellen.  

5.7.Wir sind dann auch berechtigt, alle 
Forderungen für bereits erbrachte 
Leistungen aus der laufenden Ge-
schäftsbeziehung mit dem Kunden 
fällig zu stellen. Dies gegenüber 
Verbrauchern als Kunden nur für den 
Fall, dass eine rückständige Leistung 
zumindest seit sechs Wochen fällig ist 
und wir unter Androhung dieser Folge 
den Kunden unter Setzung einer 
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Nachfrist von mindestens zwei Wo-
chen erfolglos gemahnt haben. 

5.8.Eine Aufrechnungsbefugnis steht 
dem Kunden nur insoweit zu, als Ge-
genansprüche gerichtlich festgestellt 
oder von uns anerkannt worden sind. 
Verbrauchern als Kunden steht eine 
Aufrechnungsbefugnis auch zu, soweit 
Gegenansprüche im rechtlichen Zu-
sammenhang mit der Zahlungsver-
bindlichkeit des Kunden stehen, sowie 
bei Zahlungsunfähigkeit unseres Un-
ternehmens. 

5.9.Bei Überschreitung der Zahlungsfrist 
verfallen gewährte Vergütungen (Ra-
batte, Abschläge u.a.) und werden der 
Rechnung zugerechnet.  

5.10.Für zur Einbringlichmachung not-
wendige und zweckentsprechende 
Mahnungen verpflichtet sich der Kun-
de bei verschuldetem Zahlungsverzug 
zur Bezahlung von Mahnspesen pro 
Mahnung in Höhe von € 50 soweit 
dies im angemessenen Verhältnis zur 
betriebenen Forderung steht.  

6. Bonitätsprüfung 
6.1.Der Kunde erklärt sein ausdrückli-

ches Einverständnis, dass seine Da-
ten ausschließlich zum Zwecke des 
Gläubigerschutzes an die staatlich 
bevorrechteten Gläubigerschutzver-
bände Alpenländischer Kreditorenver-
band (AKV), Österreichischer Verband 
Creditreform (ÖVC), Insolvenzschutz-
verband für Arbeitnehmer oder Arbeit-
nehmerinnen (ISA) und Kreditschutz-
verband von 1870(KSV) übermittelt 
werden dürfen. 

7. Mitwirkungspflichten des Kunden 
7.1.Unsere Pflicht zur Leistungsausfüh-

rung beginnt frühestens, sobald der 
Kunde alle baulichen, technischen 
sowie rechtlichen Voraussetzungen 
zur Ausführung geschaffen hat, die im 
Vertrag oder in vor Vertragsabschluss 
dem Kunden erteilten Informationen 
umschrieben wurden oder der Kunde 
aufgrund einschlägiger Fachkenntnis 
oder Erfahrung kennen musste.  

7.2.Insbesondere hat der Kunde vor 
Beginn der Leistungsausführung die 
nötigen Angaben über die Lage ver-
deckt geführter Strom-, Gas- und 
Wasserleitungen oder ähnlicher Vor-
richtungen, Fluchtwege, sonstige Hin-
dernisse baulicher Art, Grenzverläufe 
sonstige mögliche Störungsquellen, 
Gefahrenquellen sowie die erforderli-
chen statischen Angaben und allfällige 
diesbezügliche projektierte Änderun-
gen unaufgefordert zur Verfügung zu 
stellen. Auftragsbezogene Details zu 
den notwendigen Angaben können bei 
uns erfragt werden. 

7.3.Kommt der Kunde dieser Mitwir-
kungspflicht nicht nach, ist – aus-
schließlich im Hinblick auf die infolge 
falscher Kundenangaben nicht voll 

gegebene Leistungsfähigkeit – unsere 
Leistung nicht mangelhaft.  

7.4.Der Kunde hat die erforderlichen 
Bewilligungen Dritter sowie Meldun-
gen und Bewilligungen durch Be-
hörden auf seine Kosten zu veranlas-
sen. Auf diese weisen wir im Rahmen 
des Vertragsabschlusses hin, sofern 
nicht der Kunde darauf verzichtet hat 
oder der unternehmerische Kunden 
aufgrund Ausbildung oder Erfahrung 
über solches Wissen verfügen muss-
te. 

7.5.Die für die Leistungsausführung ein-
schließlich des Probebetriebes erfor-
derliche Energie und Wassermengen 
sind vom Kunden auf dessen Kosten 
beizustellen. 

7.6. Der Kunde haftet dafür, dass die 
notwendigen baulichen, technischen 
und rechtlichen Voraussetzungen 
für das herzustellende Werk oder den 
Kaufgegenstand gegeben sind, die im 
Vertrag oder in vor Vertragsabschluss 
dem Kunden erteilten Informationen 
umschrieben wurden oder der Kunde 
aufgrund einschlägiger Fachkenntnis 
oder Erfahrung kennen musste.  

7.7.Der Kunde hat uns für die Zeit der 
Leistungsausführung kostenlos ver-
sperrbare Räume für den Aufenthalt 
der Arbeiter sowie für die Lagerung 
von Werkzeugen und Materialien zur 
Verfügung zu stellen. 

7.8.Auftragsbezogene Details der not-
wendigen Angaben können bei uns 
angefragt werden. 

7.9.Der Kunde ist nicht berechtigt, Forde-
rungen und Rechte aus dem Vertrags-
verhältnis ohne unsere schriftliche 
Zustimmung abzutreten. 

8. Leistungsausführung 
8.1.Wir sind lediglich dann verpflichtet, 

nachträgliche Änderungs- und Erwei-
terungswünsche des Kunden zu be-
rücksichtigen, wenn sie aus techni-
schen Gründen erforderlich sind, um 
den Vertragszweck zu erreichen. 

8.2.Dem unternehmerischen Kunden 
zumutbare sachlich gerechtfertigte 
geringfügige Änderungen unserer 
Leistungsausführung gelten als 
vorweg genehmigt.  

8.3.Kommt es nach Auftragserteilung aus 
welchen Gründen auch immer zu 
einer Abänderung oder Ergänzung 
des Auftrages, so verlängert sich die 
Liefer-/Leistungsfrist um einen ange-
messenen Zeitraum. 

8.4.Wünscht der Kunde nach Vertrags-
abschluss eine Leistungsausführung 
innerhalb eines kürzeren Zeitraums, 
stellt dies eine Vertragsänderung dar. 
Hierdurch können Überstunden not-
wendig werden und/oder durch die 
Beschleunigung der Materialbeschaf-
fung Mehrkosten auflaufen, und er-
höht sich das Entgelt im Verhältnis 

zum notwendigen Mehraufwand an-
gemessen. 

8.5.Sachlich (zB Anlagengröße, Baufort-
schritt, u.a.) gerechtfertigte Teilliefe-
rungen und -leistungen sind zulässig 
und können gesondert in Rechnung 
gestellt werden. 

9.  Fertigungs- und Montagebedin-
gungen für die Konfektionierung 
und Einbau von Austauschteilen 

9.1.Die unter Punkt „9. Fertigungs- und 
Montagebedingungen für die Konfek-
tionierung und Einbau von Austausch-
teilen“ angeführten Bedingungen gel-
ten für alle Fertigungs- und Montage-
leistungen, die vor Ort durch uns 
durchgeführt werden und finden An-
wendung in Ergänzung zu unseren 
Liefer- und Zahlungsbedingungen. 

9.2.Soweit nichts anderes vereinbart ist, 
gilt bei Auftragserteilung folgender 
Leistungsumfang: Wir bauen defekte 
Schlauch- und Rohrverbindungsele-
mente aus, definieren fachkundig 
Anschlussart und Maße und fertigen 
eine neue Verbindung. Eine schriftli-
che Auftragsbestätigung erhält die 
Kunde nur auf ausdrückliches Verlan-
gen. 

9.3.Verschlauchungen und Verrohrungen 
an ortsunveränderlichen Aggregaten 
erfolgen ausschließlich nach klar defi-
nierten technischen An- und Vorgaben 
des Kunden. Das gleiche gilt für Teile, 
welche erst noch nach Plänen und 
Anweisungen des Kunden zu erstellen 
sind. Etwaige fehlerhafte Vorgaben 
des Kunden fallen ausschließlich in 
dessen Risikosphäre und lösen gegen 
uns keine Ersatzansprüche gleich 
welcher Art aus. 

9.4.Die Vergütung für die Durchführung 
der Fertigungs- und Montageleistun-
gen wird nach tatsächlichen Aufwand 
berechnet. Kostenvoranschläge stel-
len dabei nur unverbindliche Kosten-
schätzungen dar und beinhalten keine 
abschließenden Erklärungen über die 
Höhe der Kosten für Fertigung und 
Montage. Im Falle mündlich – insbe-
sondere telefonisch – aufgegebene 
Aufträge, trägt der Kunde die Gefahr 
und die Kosten etwaiger Übermitt-
lungsfehler und darauf beruhender 
Fehlbestellungen/Fehllieferungen. 

9.5.Der Auftrag wird vor Ort beim Kun-
den, dem Einsatzort der Maschine, 
durchgeführt 

9.6.Mit der Auftragserteilung ist der Kun-
de verpflichtet, zum Zeitpunkt der 
Durchführung des Auftrages sicherzu-
stellen, dass hierzu alle notwendigen 
örtlichen, und sachlichen Vorausset-
zungen am Montageplatz gegeben 
sind. Andernfalls können wir den Auf-
trag verweigern und die bis dahin 
entstandenen Kosten in Rechnung 
stellen. 

Seite  von 2 5



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von 
Brunner Hydraulik Service GmbH 
Stand: Juli 2020  

9.7.Im Falle der Verwendung nicht kom-
plett von uns bezogener Teile oder 
Komponenten, oder von unserem 
Mitarbeiter nicht mehr als einwandfrei 
funktionstüchtig bezogener Teile, wird 
eine Haftung nicht von uns übernom-
men. Dies gilt insbesondere auch 
dann, wenn der Kunde die Montage 
selbst vornimmt. 

9.8.Der Kunde trägt alle Mehrkosten, die 
dadurch entstehen, dass er unnötig, 
bzw. vorzeitig einen Mitarbeiter von 
uns anfordert, oder die durchzufüh-
renden Arbeiten beim Eintreffen des 
Mitarbeiters bereits anderweitig erle-
digt sind, oder diese ohne Verschul-
den von uns unterbrochen oder ver-
zögert werden. 

9.9.Falls wir feststellen, dass die Ursache 
des Defektes nicht auf eine defekte 
Hochdruckverbindung zurückzuführen 
ist und somit eine Durchführung des 
Auftrages entfällt, sind wir berechtigt, 
die hierfür angefallenen Kosten in 
Rechnung zu stellen. Dies gilt insbe-
sondere für die auf die Fehleranalyse 
Arbeitszeit, die Kosten für An- und 
Abfahrt, sowie Kosten für Material, 
welche von uns in Vorbereitung auf 
den Auftrag aufgewendet worden sind. 

9.10. Wir gewähren, dass unsere Ferti-
gungs- und Montageleistungen frei 
von Mängeln erbracht werden. Die 
Gewährleistung für Fertigungs- und 
Montageleistungen, sowie deren Ver-
jährung, richtet sich nach unseren 
Zahlungs- und Lieferbedingungen 

9.11.Mängelansprüche bestehen nicht, 
wenn ein etwaiger Defekt auf Gewalt-
einwirkung, verkehrsunüblicher Ver-
schleiß, fehlerhafte Bedienung, oder 
unsachgemäßen Einsatz zurückzufüh-
ren ist. Ein unsachgemäßer Einsatz 
liegt insbesondere vor, wenn Schläu-
che geknickt und die vorgegebenen 
Biegeradien nicht eingehalte, Schläu-
che auf Zug beansprucht, oder 
Schläuche nicht regelmäßig geprüft 
und inspiziert werden. 

9.12.Mängelansprüche bestehen nicht, 
wenn in Abstimmung mit dem Kunden 
lediglich eine behelfsmäßige Instand-
setzung vorgenommen wurde und 
über die Behelfsmäßigkeit hinaus 
Mängel oder Mängelfolgeschäden 
auftreten. 

9.13.Wir haften nicht für Schäden, die 
aufgrund der Fertigungs- und Monta-
geleistungen an der Maschine selbst 
entstanden sind und für Mängelfolge-
schäden jeder Art; insbesondere ent-
gangenen Gewinn oder sonstige Ver-
mögensschäden des Kunden. Vorste-
hende Haftungsfreizeichnung gilt 
nicht, soweit uns oder unseren Erfül-
lungsgehilfen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorgeworfen werden 
kann. Schadensersatzansprüche we-
gen Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, sowie Ansprüche nach 

dem Produkthaftungsgesetz bleiben 
unberührt. 

10.Leistungsfristen und Termine 
10.1.Fristen und Termine verschieben 

sich bei höherer Gewalt, Streik, nicht 
vorhersehbare und von uns nicht ver-
schuldete Verzögerung unserer Zulie-
ferer oder sonstigen vergleichbaren 
Ereignissen, die nicht in unserem 
Einflussbereich liegen, in jenem Zeit-
raum, während dessen das entspre-
chende Ereignis andauert. Davon 
unberührt bleibt das Recht des Kun-
den auf Rücktritt vom Vertrag bei Ver-
zögerungen die eine Bindung an den 
Vertrag unzumutbar machen. 

10.2.Werden der Beginn der Leistungs-
ausführung oder die Ausführung durch 
dem Kunden zuzurechnende Um-
stände verzögert oder unterbrochen, 
insbesondere aufgrund der Verletzung 
der Mitwirkungspflichten dieser AGB, 
so werden Leistungsfristen entspre-
chend verlängert und vereinbarte 
Fertigstellungstermine entsprechend 
hinausgeschoben. 

10.3. Wir sind berechtigt, für die dadurch 
notwendige Lagerung von Materialien 
und Geräten und dergleichen in unse-
rem Betrieb 5 % des Rechnungsbe-
trages je begonnenen Monat der Leis-
tungsverzögerung zu verrechnen, 
wobei die Verpflichtung des Kunden 
zur Zahlung sowie dessen Abnahme-
obliegenheit hiervon unberührt bleibt.  

10.4.Unternehmerischen Kunden gegen-
über sind Liefer- und Fertigstellungs-
termine nur verbindlich, wenn deren 
Einhaltung schriftlich zugesagt wurde. 

10.5.Bei Verzug mit der Vertragserfüllung 
durch uns steht dem Kunden ein 
Recht auf Rücktritt vom Vertrag nach 
Setzung einer angemessenen Nach-
frist zu. Die Setzung der Nachfrist hat 
schriftlich (von unternehmerischen 
Kunden mittels eingeschriebenen 
Briefs) unter gleichzeitiger Androhung 
des Rücktritts zu erfolgen.  

11.Hinweis auf Beschränkung des 
Leistungsumfanges  

11.1.Im Rahmen von Montage- und In-
standsetzungsarbeiten können Schä-
den (a) an bereits vorhandenen Be-
ständen als Folge nicht erkennbarer 
Gegebenheiten oder Materialfehler (b) 
bei Stemmarbeiten in bindungslosem 
Mauerwerk entstehen. Solche Schä-
den sind von uns nur zu verantworten, 
wenn wir diese schuldhaft verursacht 
haben. 

11.2.Bei eloxierten und beschichteten 
Materialien sind Unterschiede in den 
Farbnuancen nicht ausgeschlossen.  

11.3.Schutzanstriche halten drei Monate. 
12.Behelfsmäßige Instandsetzung  
12.1.Bei behelfsmäßigen Instandsetzun-

gen besteht lediglich eine sehr be-

schränkte und den Umständen ent-
sprechende Haltbarkeit.  

12.2.Vom Kunden ist bei behelfsmäßiger 
Instandsetzung umgehend eine fach-
gerechte Instandsetzung zu veranlas-
sen.  

13.Gefahrtragung 
13.1. Für den Gefahrenübergang bei 

Übersendung der Ware an den 
Verbraucher gilt § 7b KSchG.  

13.2. Auf den unternehmerischen Kun-
den geht die Gefahr über, sobald 
wir den Kaufgegenstand, das Mate-
rial oder das Werk zur Abholung 
im Werk oder Lager bereithalten, 
dieses selbst anliefern oder an 
einen Transporteur übergeben. 

13.3. Der unternehmerische Kunde wird 
sich gegen dieses Risiko entspre-
chend versichern. Wir verpflichten 
uns, eine Transportversicherung 
über schriftlichen Wunsch des Kun-
den auf dessen Kosten abzuschlie-
ßen. Der Kunde genehmigt jede 
verkehrsübliche Versandart.  

14.Annahmeverzug 
14.1.Gerät der Kunde länger als 4 Wo-

chen in Annahmeverzug (Verweige-
rung der Annahme, Verzug mit Vorleis-
tungen oder anders), und hat der 
Kunde trotz angemessener Nachfrist-
setzung nicht für die Beseitigung der 
ihm zuzurechnenden Umstände ge-
sorgt, welche die Leistungsausführung 
verzögern oder verhindern, dürfen wir 
bei aufrechtem Vertrag über die für die 
Leistungsausführung spezifizierten 
Geräte und Materialien anderweitig 
verfügen, sofern wir im Fall der Fort-
setzung der Leistungsausführung 
diese innerhalb einer den jeweiligen 
Gegebenheiten angemessenen Frist 
nachbeschaffen.  

14.2.Bei Annahmeverzug des Kunden 
sind wir ebenso berechtigt, bei Beste-
hen auf Vertragserfüllung die Ware bei 
uns einzulagern, wofür uns eine La-
gergebühr in Höhe von 200€ zusteht.  

14.3.Davon unberührt bleibt unser Recht, 
das Entgelt für erbrachte Leistungen 
fällig zu stellen und nach angemesse-
ner Nachfrist vom Vertrag zurückzu-
treten.  

14.4.Im Falle eines berechtigten Rück-
tritts vom Vertrag dürfen wir einen 
pauschalierten Schadenersatz in 
Höhe von 10 % des Auftragswertes 
zuzüglich USt ohne Nachweis des 
tatsächlichen Schadens vom unter-
nehmerischen Kunden verlangen. Die 
Verpflichtung zur Zahlung eines Scha-
denersatzes durch einen unternehme-
rischen Kunden ist vom Verschulden 
unabhängig. 

14.5.Die Geltendmachung eines höhe-
ren Schadens ist zulässig. Gegen-
über Verbrauchern besteht dieses 
Recht nur, wenn es im Einzelfall aus-
gehandelt wird. 
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15.Eigentumsvorbehalt 
15.1.Die von uns gelieferte, montierte 

oder sonst übergebene Ware bleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum.  

15.2.Eine Weiterveräußerung ist nur 
zulässig, wenn uns diese rechtzeitig 
vorher unter Angabe des Namens und 
der Anschrift des Käufers bekannt 
gegeben wurde und wir der Veräuße-
rung zustimmen. Im Fall unserer Zu-
stimmung gilt die Kaufpreisforderung 
des unternehmerischen Kunden bereits 
jetzt als an uns abgetreten.  

15.3.Der Auftraggeber hat bis zur voll-
ständigen Zahlung des Entgeltes oder 
Kaufpreises in seinen Büchern und auf 
seinen Rechnungen diese Abtretung 
anzumerken und seine Schuldner auf 
diese hinzuweisen. Über Aufforderung 
hat er dem Auftragnehmer alle Unterla-
gen und Informationen, die zur Gel-
tendmachung der abgetretenen Forde-
rungen und Ansprüche erforderlich 
sind, zur Verfügung zu stellen. 

15.4.Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, 
sind wir bei angemessener Nachfrist-
setzung berechtigt, die Vorbehaltsware 
heraus zu verlangen. Gegenüber Ver-
brauchern als Kunden dürfen wir die-
ses Recht nur ausüben, wenn zumin-
dest eine rückständige Leistung des 
Verbrauchers seit mindestens sechs 
Wochen fällig ist und wir unter Andro-
hung dieser Rechtsfolge und unter 
Setzung einer Nachfrist von mindes-
tens zwei Wochen erfolglos gemahnt 
haben.  

15.5.Der Kunde hat uns vor der Eröff-
nung des Konkurses über sein Vermö-
gen oder der Pfändung unserer Vorbe-
haltsware unverzüglich zu verständi-
gen.  

15.6.Der Kunde erklärt sein ausdrückli-
ches Einverständnis, dass wir zur Gel-
tendmachung unseres Eigentumsvor-
behaltes den Standort der Vorbe-
haltsware betreten dürfen. 

15.7.Notwendige und zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung angemes-
sene Kosten trägt der Kunde. 

15.8.In der Geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehaltes liegt nur dann ein 
Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser 
ausdrücklich erklärt wird.  

15.9.Die zurückgenommene Vorbehalts-
ware dürfen wir gegenüber unterneh-
merischen Kunden freihändig und 
bestmöglich verwerten. 

16.Schutzrechte Dritter  
16.1.Bringt der Kunde geistige Schöp-

fungen oder Unterlagen bei und wer-
den hinsichtlich solcher Schöpfungen, 
Schutzrechte Dritter geltend gemacht, 
so sind wir berechtigt, die Herstellung 
des Liefergegenstandes auf Risiko 
des Auftraggebers bis zur Klärung der 
Rechte Dritter einzustellen, und den 
Ersatz der von uns aufgewendeten 

notwendigen und zweckentsprechen-
den Kosten zu beanspruchen, außer 
die Unberechtigtheit der Ansprüche ist 
offenkundig.  

16.2.Der Kunde hält uns diesbezüglich 
schad- und klaglos.  

16.3.Wir sind berechtigt, von unterneh-
merischen Kunden für allfällige Pro-
zesskosten angemessene Kosten-
vorschüsse zu verlangen.  

17.Schutzrechte Dritter  
17.1.Bringt der Kunde geistige Schöp-

fungen oder Unterlagen bei und wer-
den hinsichtlich solcher Schöpfungen, 
Schutzrechte Dritter geltend gemacht, 
so sind wir berechtigt, die Herstellung 
des Liefergegenstandes auf Risiko des 
Auftraggebers bis zur Klärung der 
Rechte Dritter einzustellen, und den 
Ersatz der von uns aufgewendeten 
notwendigen und zweckentsprechen-
den Kosten zu beanspruchen, außer 
die Unberechtigtheit der Ansprüche ist 
offenkundig.  

17.2.Der Kunde hält uns diesbezüglich 
schad- und klaglos. 

17.3.Wir sind berechtigt, von unterneh-
merischen Kunden für allfällige Pro-
zesskosten angemessene Kostenvor-
schüsse zu verlangen. 

16.4. Für Liefergegenstände, welche wir 
nach Kundenunterlagen (Konstrukti-
onsangaben, Zeichnungen, Modelle oder 
sonstige Spezifikationen, etc) herstellen, 
übernimmt ausschließlich der Kunde die 
Gewähr, dass die Anfertigung dieser 
Liefergegenstände Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden.  
16.5. Werden Schutzrechte Dritter den-
noch geltend gemacht, so sind wir be-
rechtigt, die Herstellung der Lieferge-
genstände auf Risiko des Auftraggebers 
bis zur Klärung der Rechte Dritter einzu-
stellen, außer die Unberechtigtheit der 
Ansprüche ist offenkundig.  
16.6. Ebenso können wir den Ersatz von 
uns aufgewendeter notwendiger und 
nützlicher Kosten vom Kunden bean-
spruchen.  
18. Unser geistiges Eigentum  
18.1.Pläne, Skizzen, Kostenvoranschlä-

ge und sonstige Unterlagen, die von 
uns beigestellt oder durch unseren 
Beitrag entstanden sind, bleiben unser 
geistiges Eigentum.  

18.2.Die Verwendung solcher Unterlagen 
außerhalb der bestimmungsgemäßen 
Nutzung, insbesondere die Weiterga-
be, Vervielfältigung, Veröffentlichung 
und Zur-Verfügung-Stellung einschließ-
lich auch nur auszugsweisen Kopie-
rens bedarf unserer ausdrücklichen 
Zustimmung.  

18.3.Der Kunde verpflichtet sich weiters 
zur Geheimhaltung des ihm aus der 
Geschäftsbeziehung zugegangenen 
Wissens Dritten gegenüber. 

18.4.Wurden von uns im Rahmen von 
Vertragsanbahnung, -Abschluss und 
–Abwicklung dem Kunden Gegen-
stände ausgehändigt, welche nicht 
im Rahmen der Leistungsausführung 
geschuldet wurden (zB Farb-, Si-
cherheitsbeschlagmuster, Beleuch-
tungskörper, etc), sind diese binnen 
14 Tagen an uns zurückzustellen. 
Kommt der Kunde einer entspre-
chenden Aufforderung nicht fristge-
recht nach, dürfen wir einen pau-
schalierten Schadenersatz in Höhe 
von ## des Wertes des ausgehändig-
ten Gegenstände ohne Nachweis 
des tatsächlichen Schadens vom 
Kunden verlangen. Die Verpflichtung 
zur Zahlung eines Schadenersatzes 
ist im Falle eines Unternehmers vom 
Verschulden unabhängig. 

19.Gewährleistung 
19.1. Es gelten die Bestimmungen über 

die gesetzliche Gewährleistung. 
Die Gewährleistungsfrist für 
unsere Leistungen beträgt gegen-
über unternehmerischen Kunden 
ein Jahr ab Übergabe. 

19.2.Der Zeitpunkt der Übergabe ist 
mangels abweichender Vereinbarung 
(z.B. förmliche Abnahme) der Fertig-
stellungszeitpunkt, spätestens wenn 
der Kunde die Leistung in seine Ver-
fügungsmacht übernommen hat oder 
die Übernahme ohne Angabe von 
Gründen verweigert hat. 

19.3.Ist eine gemeinsame Übergabe 
vorgesehen, und bleibt der Kunde 
dem ihm mitgeteilten Übergabetermin 
fern, gilt die Übernahme als an diesem 
Tag erfolgt. 

19.4.Behebungen eines vom Kunden 
behaupteten Mangels stellen kein 
Anerkenntnis dieses vom Kunden 
behauptenden Mangels dar.  

19.5.Zur Mängelbehebung sind uns sei-
tens des unternehmerischen Kunden 
zumindest zwei Versuche einzuräu-
men. 

19.6.Sind die Mängelbehauptungen des 
Kunden unberechtigt, ist der Kunde 
verpflichtet, uns entstandene Auf-
wendungen für die Feststellung der 
Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung 
zu ersetzen.  

19.7.Der unternehmerische Kunde hat 
stets zu beweisen, dass der Mangel 
zum Übergabezeitpunkt bereits vor-
handen war.  

19.8.Zur Behebung von Mängeln hat der 
Kunde die Anlage bzw. die Geräte 
ohne schuldhafte Verzögerung uns 
zugänglich zu machen und uns die 
Möglichkeit zur Begutachtung durch 
uns oder von uns bestellten Sachver-
ständigen einzuräumen. 

19.9.Mängel am Liefergegenstand, die 
der unternehmerische Kunde bei ord-
nungsgemäßem Geschäftsgang nach 
Ablieferung durch Untersuchung fest-
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gestellt hat oder feststellen hätte müs-
sen sind unverzüglich, spätestens 8 
Tage nach Übergabe an uns schriftlich 
anzuzeigen. Versteckte Mängel müs-
sen ebenfalls in dieser angemessenen 
Frist ab Entdecken angezeigt werden.  

19.10.Eine etwaige Nutzung oder Ver-
arbeitung des mangelhaften Leis-
tungsgegenstandes, durch welche ein 
weitergehender Schaden droht oder 
eine Ursachenerhebung erschwert 
oder verhindert wird, ist vom Kunden 
unverzüglich einzustellen, soweit dies 
nicht unzumutbar ist. 

19.11.Wird eine Mängelrüge nicht recht-
zeitig erhoben, gilt die Ware als ge-
nehmigt. 

19.12.Sind Mängelbehauptungen des 
Kunden unberechtigt, ist er verpflich-
tet, uns entstandene Aufwendungen für 
die Feststellung der Mängelfreiheit 
oder Fehlerbehebung zu ersetzen. 

19.13.Eine etwaige Nutzung oder Ver-
arbeitung des mangelhaften Lieferge-
genstandes, durch welche ein weiter-
gehender Schaden droht oder eine 
Ursachenbehebung erschwert oder 
verhindert wird, ist vom Kunden unver-
züglich einzustellen, soweit dies nicht 
unzumutbar ist.  

19.14.Ein Wandlungsbegehren können 
wir durch Verbesserung oder ange-
messene Preisminderung abwenden, 
sofern es sich um keinen wesentlichen 
und unbehebbaren Mangel handelt.  

19.15.Werden die Leistungsgegenstände 
aufgrund von Angaben, Zeichnungen, 
Plänen, Modellen oder sonstigen Spe-
zifikationen des Kunden hergestellt, so 
leisten wir nur für die bedingungsge-
mäße Ausführung Gewähr.  

19.16.Keinen Mangel begründet der 
Umstand, dass das Werk zum verein-
barten Gebrauch nicht voll geeignet ist, 
wenn dies ausschließlich auf abwei-
chende tatsächliche Gegebenheiten 
von den uns im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung vorgelegenen Infor-
mationen basiert, weil der Kunde sei-
nen Mitwirkungspflichten nicht nach-
kommt. 

19.17.Die mangelhafte Lieferung oder 
Proben davon sind – sofern wirtschaft-
lich vertretbar – vom unternehmeri-
schen Kunden an uns zu retournie-
ren.  

19.18.Die Kosten für den Rücktransport 
der mangelhaften Sache an uns trägt 
zur Gänze der unternehmerische 
Kunde.  

19.19.Den Kunden trifft die Obliegenheit, 
eine unverzügliche Mangelfeststel-
lung durch uns zu ermöglichen.  

19.20.Die Gewährleistung ist ausge-
schlossen, wenn die technischen An-
lagen des Kunden wie etwa Zuleitun-
gen, Verkabelungen u.ä. nicht in tech-
nisch einwandfreiem und betriebsbe-
reitem Zustand oder mit den geliefer-

ten Gegenständen nicht kompatibel 
sind, soweit dieser Umstand kausal für 
den Mangel ist. 

20.Haftung 
20.1.Wegen Verletzung vertraglicher 

oder vorvertraglicher Pflichten, insbe-
sondere wegen Unmöglichkeit, Verzug 
etc. haften wir bei Vermögensschä-
den nur in Fällen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. 

20.2. Gegenüber unternehmerischen 
Kunden ist die Haftung beschränkt 
mit dem Haftungshöchstbetrag einer 
allenfalls durch uns abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung.  

20.3.Diese Beschränkung gilt auch hin-
sichtlich des Schadens an einer Sa-
che, die wir zur Bearbeitung über-
nommen haben. Gegenüber Verbrau-
chern gilt dies jedoch nur dann, wenn 
dies einzelvertraglich ausgehandelt 
wurde. 

20.4.Schadenersatzansprüche unter-
nehmerischer Kunden sind bei sonsti-
gem Verfall binnen zwei Jahre gericht-
lich geltend zu machen. 

20.5.Der Haftungsausschluss umfasst 
auch Ansprüche gegen unsere Mitar-
beiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfe 
aufgrund Schädigungen, die diese 
dem Kunden ohne Bezug auf einen 
Vertrag ihrerseits mit dem Kunden 
zufügen. 

20.6.Unsere Haftung ist ausgeschlossen 
für Schäden durch unsachgemäße 
Behandlung oder Lagerung, Überbe-
anspruchung, Nichtbefolgen von Be-
dienungs- und Installationsvorschrif-
ten, fehlerhafter Montage, Inbetrieb-
nahme, Wartung, Instandhaltung 
durch den Kunden oder nicht von uns 
autorisierte Dritte, oder natürliche 
Abnutzung, sofern dieses Ereignis 
kausal für den Schaden war. Ebenso 
besteht der Haftungsausschluss für 
Unterlassung notwendiger Wartungen, 
sofern wir nicht vertraglich die Pflicht 
zur Wartung übernommen haben.  

20.7.Wenn und soweit der Kunde für 
Schäden, für die wir haften, Versiche-
rungsleistungen durch eine eigene 
oder zu seinen Gunsten abgeschlos-
sen Schadenversicherung (z.B. Haft-
pflichtversicherung, Kasko, Transport, 
Feuer, Betriebsunterbrechung und 
andere) in Anspruch nehmen kann, 
verpflichtet sich der Kunde zur Inan-
spruchnahme der Versicherungsleis-
tung und beschränkt sich unsere Haf-
tung insoweit auf die Nachteile, die 
dem Kunden durch die Inanspruch-
nahme dieser Versicherung entstehen 
(z.B. höhere Versicherungsprämie). 

20.8.Jene Produkteigenschaften werden 
geschuldet, die im Hinblick auf die 
Zulassungsvorschriften, Bedienungs-
anleitungen und sonstige produktbe-
zogene Anleitungen und Hinweise 
(insb auch Kontrolle und Wartung) von 

uns, dritten Herstellern oder Importeu-
ren vom Kunden unter Berücksichti-
gung dessen Kenntnisse und Erfah-
rungen erwartet werden können. Der 
Kunde als Weiterverkäufer hat eine 
ausreichende Versicherung für Pro-
dukthaftungsansprüche abzuschließen 
und uns hinsichtlich Regressansprü-
chen schad- und klaglos zu halten. 

21.Salvatorische Klausel 
21.1.Sollten einzelne Teile dieser AGB 

unwirksam sein, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Teile nicht 
berührt.  

21.2.Wir wie ebenso der unternehmeri-
sche Kunde verpflichten uns jetzt 
schon gemeinsam – ausgehend vom 
Horizont redlicher Vertragsparteien – 
eine Ersatzregelung zu treffen, die 
dem wirtschaftlichen Ergebnis der 
unwirksamen Bedingung am nächsten 
kommt. 

22.Allgemeines 
22.1.Es gilt österreichisches Recht.  
22.2.Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlos-

sen. 
22.3.Erfüllungsort ist der Sitz des Un-

ternehmens (2285 Breitstetten). 
22.4.Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis oder künftigen Ver-
trägen zwischen uns und dem unter-
nehmerischen Kunden ergebenden 
Streitigkeiten ist das für unseren Sitz 
örtlich zuständige Gericht. Gerichts-
stand für Verbraucher, sofern dieser 
seinen Wohnsitz im Inland hat, ist das 
Gericht, in dessen Sprengel der Ver-
braucher seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt oder Ort der Beschäftigung 
hat.  

22.5.Änderungen seines Namens, der 
Firma, seiner Anschrift, seiner Rechts-
form oder andere relevante Informa-
tionen hat der Kunde uns umgehend 
schriftlich bekannt zu geben. 
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	Für den Gefahrenübergang bei Übersendung der Ware an den Verbraucher gilt § 7b KSchG.
	Auf den unternehmerischen Kunden geht die Gefahr über, sobald wir den Kaufgegenstand, das Material oder das Werk zur Abholung im Werk oder Lager bereithalten, dieses selbst anliefern oder an einen Transporteur übergeben.
	Der unternehmerische Kunde wird sich gegen dieses Risiko entsprechend versichern. Wir verpflichten uns, eine Transportversicherung über schriftlichen Wunsch des Kunden auf dessen Kosten abzuschließen. Der Kunde genehmigt jede verkehrsübliche Versandart.

